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RS OGH 1973/12/11 3Ob212/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1973

Norm

ABGB §863 FII

ABGB §1118 A1

Rechtssatz

Da für die Aufhebung des Mietvertrages wegen "erheblich nachteiligen Gebrauchs" ua eine längere Reihe von

Unterlassung notwendiger Vorkehrungen Voraussetzung ist, kann die für die Verschweigung erforderliche Frist erst zu

laufen beginnen, wenn der Tatbestand "längere Dauer" gegeben ist. Welches Ausmaß für diese beiden Fristen

gefordert werden muß, hängt von der Beschaffenheit des Einzelfalles ab.
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